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1
Anspruchsvoraussetzungen

1.1

GemaB § 12 Abs. 2 Satz 3, 2.Halbsatz, des Gesetzes lber den Feuerschutz und die Hilfeleistung
(FSHG) vom 10.02.1998 (SGV.NRW. 213) haben private Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der
an ehrenamtliche Angehdrige der Feuerwehren fiir die Dauer des Dienstes gemaB § 12 Abs. 2
Satz 2 FSHG fortgezahlten Leistungen.

Diese Regelung gilt fiir die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gemaB § 20 FSHG i.V.m. §§ 18
Abs. 4 und 19 FSHG entsprechend.
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1.2

Den privaten Arbeitgebern ist auch das Arbeitsentgelt zu erstatten, das sie Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auf Grund der gesetzlichen Vorschriften wahrend einer Arbeitsunfahigkeit in-
folge Krankheit weiterleisten, wenn die Arbeitsunfahigkeit auf den Dienst zurlickzufiihren ist. In
diesem Fall erhalt der private Arbeitgeber die fortgewahrten Leistungen im Zusammenhang mit
der Abwicklung der Schadensmeldung vom Trager der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet
(§ 12 Abs. 4 FSHG).

1.3

Ausgenommen von dieser Regelung sind der 6ffentliche Dienst (Tatigkeit im Dienst des Bundes,
eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6f-
fentliche Rechts oder Verbande von solchen) und diejenigen Arbeitgeber, die aus tarifrechtlichen
Griinden als 6ffentlicher Dienst anzusehen sind. Dies ist der Fall, wenn sie die fliir den 6ffentli-
chen Dienst abgeschlossenen Tarifvertrage oder Tarifvertrage wesentlich gleichen Inhalts an-
wenden und darilber hinaus Zuschiisse vom Bund, Land oder anderen Kdorperschaften, Anstalten
und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts erhalten (§ 40 Abs. 6 Bundesbesoldungsgesetz). Eine
eventuelle gehaltsrechtliche Gleichstellung reicht allein nicht aus. Vielmehr wird grundsatzlich ei-
ne Gleichstellung auch auf anderen Gebieten des Tarifvertrages gefordert. Offentliche Arbeitge-
ber sind jedoch wie die privaten Arbeitgeber verpflichtet, die ehrenamtlichen Angehdrigen der
Feuerwehr zum Dienst freizustellen.

1.4

Den privaten Arbeitgebern ist das fortgewahrte Entgelt auch fir vor oder nach dem Dienst (Ein-
satze, Ubungen, Lehrgdnge und sonstige Veranstaltungen) liegende Ausfallzeiten zu erstatten
(z.B. Hin- und Riickfahrten zu den Veranstaltungen oder Ruhezeiten bei Schicht- bzw. Nachtar-
beit). Zur Vermeidung unndétiger Ausgaben sollten derartige Veranstaltungen deshalb mdglichst
vor und nach einer Schichtarbeit der ehrenamtlichen Angehdrigen der Feuerwehr nicht ange-
setzt werden. Ehrenamtliche Angehorige der Feuerwehr sollen vom Dienst befreit werden, wenn
Dienstbeginn und Arbeitszeiten unglinstig zueinander liegen (z.B. Ende einer Schicht kurz vor
Dienstbeginn oder Beginn einer Schicht kurz vor Beendigung des Dienstes). Die Teilnahme an
Wochenendibungen sollte den ehrenamtlichen Angehdrigen der Feuerwehr jedoch gestattet
werden.

1.5
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer im Sinne dieser Bestimmungen sind Angestellte, Arbeite-
rinnen und Arbeiter sowie die zu ihrer Ausbildung Beschaftigten.

1.6
Die Erstattungsfahigkeit der vom Arbeitgeber im Hinblick auf das Arbeitsverhaltnis erbrachten
Leistungsarten ist dem als Anlage 1 beigefiigten "Merkblatt fiir den Arbeitgeber" zu entnehmen.

1.7
Die Antrage der Arbeitgeber sind mittels Vordruck zu stellen (Muster siehe Anlage 2).

2
Erstattungsverfahren
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2.1
Ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehr

2.11

Der Erstattungsanspruch besteht gegen den Trager des Feuerschutzes (Gemeinde) auf Grund
der von ihm angeordneten Einsatze, Lehrgidnge und Ubungen. Der private Arbeitgeber stellt den
Erstattungsantrag (Anlage 2) an den Trager des Feuerschutzes. Dieser stellt den Erstattungsbe-
trag fest und veranlasst die Zahlung.

2.2
Helferinnen und Helfer

2.2

Haben Helferinnen oder Helfer an Ubungen, Ausbildungsveranstaltungen oder Einsatzen teilge-
nommen, die von der zustandigen Behorde (Kreis oder kreisfreie Stadt) angeordnet wurden,
sendet der Arbeitgeber seinen Antrag an die Behorde. Diese stellt den Erstattungsbetrag fest
und zahlt ihn an den Arbeitgeber.

Neben den von den zustindigen Behdérden angeordneten Ubungs- und Ausbildungsveranstal-
tungen im engeren Sinne sind die von den privaten Hilfsorganisationen angeordneten Einsatze
der Helferinnen und Helfer zur Wartung und Instandsetzung der Ausristung als genehmigt anzu-
sehen, so dass auch insoweit Dienst im Sinne des § 20 FSHG gegeben ist.

Zur Wartung der Ausrustung gehdren auch Bewegungsfahrten.

Von den privaten Hilfsorganisationen auBerhalb des FSHG angeordnete Einsatze zur Pflege der
Ausristung ist kein Dienst im Sinne des § 20 FSHG.

Dies gilt auch fur die Wartung der organisationseigenen Ausstattung.
Dieser Erlass tritt mit Ablauf des 28. Februar 2007 auBer Kraft.
Anlage 1

Anlage 2
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/6351-1502-mbl_2002_19-3anl1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/6351-1503-mbl_2002_19-3anl2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Feuerschutz und Hilfeleistung Erstattung der von privaten Arbeitgebern an ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr oder Helferinnen und Helfer fortgewährten Leistungen 

	Anlagen

